
Hinweis für MTL-Schulen zum mündlichen Teil der staatlichen Prüfung:  

 

Laut MTAPrV §36 gilt für die mündliche Prüfung in der Laboratoriumsanalytik die 
Fallbeschreibung auf die Kompetenzbereiche I, III und IV.  
Hier weichen die Vorgaben von der Radiologie und Funktionsdiagnostik voneinander ab.  
 
Nach §36 MTAPrV gilt: 
 
Inhalt des mündlichen Teils der staatlichen Prüfung zur Medizinischen Technologin für 
Laboratoriumsanalytik oder zum Medizinischen Technologen für Laboratoriumsanalytik 

 

 
(1) Im Fall der Ausbildung in der Laboratoriumsanalytik besteht der mündliche Teil der 

staatlichen Prüfung aus einer komplexen Aufgabenstellung in Form der Bearbeitung einer 
Fallsituation. 
 

(2) Der mündliche Teil erstreckt sich auf Kompetenzen aus folgenden Kompetenzbereichen 
der Anlage 1: 
 
1.Kompetenzbereich I, 
2.Kompetenzbereich III und 
3.Kompetenzbereich IV. 

 
 
Anlage I  
  

I. Planung, Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation, Steuerung und Beurteilung 
biomedizinischer Analyseprozesse mittels biologischer, chemischer sowie 
physikalischer Methoden und Verfahren einschließlich Präanalytik und Postanalytik  

 
III. Intra- und interprofessionelles Kommunizieren und Handeln in biomedizinischen 

Analyseprozessen und Schnittstellenbereichen unter Berücksichtigung personen- und 
situationsspezifischer Kontexte  

 
IV. Ausrichtung, Begründung und Reflexion des eigenen Handelns und Beteiligung an der 

Berufsweiterentwicklung auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter 
Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben, ökonomischer und ökologischer 
Rahmenbedingungen und ethischer Wertehaltungen  

 
 

https://www.buzer.de/Anlage_1_MTAPrV.htm

